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Art. 2 8 9 UmgrStG Rechtsnachfolger

UmgrStG - Umgruandungssteuergesetz

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 10.01.2024

(1) Fur die Rechtsnachfolger gilt Folgendes:

1. Sie haben die zum Umwandlungsstichtag malRgebenden Buchwerte im Sinne des§ 8 fortzufihren. § 8 Abs. 3 gilt
far die Rechtsnachfolger mit Beginn des dem Umwandlungsstichtag folgenden Tages.

2. Soweit das Besteuerungsrecht der Republik Osterreich hinsichtlich der Anteile an der ibertragenden Kérperschaft
durch die Umwandlung eingeschrankt wird, gilt dies als Tausch im Sinne des&8 6 Z 14lit. a des
Einkommensteuergesetzes 1988 an dem dem Umwandlungsstichtag folgenden Tag.8 6 Z 6lit. ¢ bis e des
Einkommensteuergesetzes 1988 sind sinngemal anzuwenden.

3. Soweit das Besteuerungsrecht der Republik Osterreich entsteht, gilt Folgendes:
- Das Gbernommene Vermégen ist mit dem gemeinen Wert anzusetzen.

- Wird Vermogen ganz oder teilweise tbernommen, fir das die Abgabenschuld bei einem Rechtsnachfolger oder
bei einer konzernzugehorigen Korperschaft eines Rechtsnachfolgers nicht festgesetzt worden ist oder gemaf
8 16 Abs. 1a nicht entstanden ist, sind die fortgeschriebenen Buchwerte oder die urspringlichen
Anschaffungskosten, hochstens aber die gemeinen Werte anzusetzen. Die spatere VerauBerung oder das
sonstige Ausscheiden gilt nicht als riickwirkendes Ereignis im Sinn des § 295a der Bundesabgabenordnung. Weist
die Ubernehmende Kérperschaft nach, dass Wertsteigerungen im Ubrigen EU/EWR-Raum eingetreten sind, sind
diese vom VeraufRerungserlds abzuziehen.

- Soweit das Besteuerungsrecht der Republik Osterreich hinsichtlich der Anteile an der durch eine errichtende
Umwandlung entstandenen Personengesellschaft entsteht, ist der Unterschiedsbetrag zwischen dem Buchwert
und dem gemeinen Wert der Anteile am Umwandlungsstichtag bei einer spateren Realisierung der Anteile bei
nattrlichen Personen als Rechtsnachfolger mit einem besonderen Steuersatz von 25% zu besteuern. Dies gilt
sinngemal fur verschmelzende Umwandlungen auf natirliche Personen als Rechtsnachfolger.

(2) Auf Buchgewinne und Buchverluste ist§ 3 Abs. 2und 3 anzuwenden. Dies gilt sinngemall auch fur
Umwandlungsgewinne und Umwandlungsverluste in Bezug auf die Anschaffungskosten von auBRerbetrieblich
gehaltenen Anteilen an der Ubertragenen Kdrperschaft.

(3) Auf einen durch die Umwandlung bewirkten Wechsel der Gewinnermittiungsart ist§ 4 Abs. 10des
Einkommensteuergesetzes 1988 anzuwenden. Diese Bestimmung gilt auch fir den Fall des durch die Umwandlung
bewirkten Ausscheidens von Wirtschaftsglitern aus dem Betriebsvermégen und fir Gewinnerhdhungen, die sich aus
der Anderung der Besteuerungsgrundsitze ergeben. Ein sich daraus insgesamt ergebender Gewinn ist in dem dem
Umwandlungsstichtag folgenden Wirtschaftsjahr zu bertcksichtigen; auf Antrag der Rechtsnachfolger ist der Gewinn
einschlie3lich eines steuerwirksamen Buchgewinnes im Sinne des Abs. 2 in den dem Umwandlungsstichtag folgenden
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drei Wirtschaftsjahren gleichmal3ig verteilt zu berlcksichtigen.

(4) Fur internationale Schachtelbeteiligungen im Sinne des§8 10 Abs. 2 des Korperschaftsteuergesetzes 1988 gilt

folgendes:

1. Entsteht durch die Umwandlung eine internationale Schachtelbeteiligung oder wird ihr Ausmal erweitert, ist
hinsichtlich der bisher nicht steuerbeglinstigten Beteiligungsquoten auf den Unterschiedsbetrag zwischen den
Buchwerten und den hoheren Teilwerten § 10 Abs. 3 erster Satz des Kérperschaftsteuergesetzes 1988 nicht

anzuwenden.

2. Geht durch die Umwandlung die Eigenschaft einer Beteiligung als internationale Schachtelbeteiligung unter, gilt,
soweit fur sie keine Option zugunsten der Steuerwirksamkeit erklart worden ist, der héhere Teilwert zum
Umwandlungsstichtag, abziglich auf Grund einer Umgrindung nach diesem Bundesgesetz von § 10 Abs. 3 erster
Satz des Korperschaftsteuergesetzes 1988 ausgenommener Betrage, als Buchwert.

(5) Forderungen und Verbindlichkeiten eines Anteilsinhabers der Ubertragenden Korperschaft aus
Leistungsbeziehungen, die nicht unter Abs. 2 fallen, gelten spatestens mit dem Tag der Anmeldung des
Umwandlungsbeschlusses zur Eintragung in das Firmenbuch im Rahmen der betreffenden Einkunftsart nach § 19 des

Einkommensteuergesetzes 1988 als vereinnahmt oder verausgabt.

(6) Mit dem Tag der Anmeldung des Umwandlungsbeschlusses zur Eintragung in das Firmenbuch gilt das
Gewinnkapital der Ubertragenden Korperschaft als offen an die Rechtsnachfolger ausgeschuttet. Gewinnkapital ist der
Unterschiedsbetrag zwischen dem Umwandlungskapital im Sinne des 8 8 Abs. 5und den vorhandenen Einlagen im
Sinne des8& 4 Abs. 12des Einkommensteuergesetzes 1988 zum Umwandlungsstichtag. Wurde im Zuge von
Umgrindungen innerhalb von zehn Jahren vor dem Umwandlungsstichtag Vermdgen mit negativem Buchwert
Ubernommen, erhéht sich das Gewinnkapital um diesen Betrag, soweit er nicht im Rahmen des§ 18 Abs. 2 als
ausgeschuttet gilt. Der Tag der Anmeldung des Umwandlungsbeschlusses zur Eintragung in das Firmenbuch gilt als Tag
des ZuflieRens im Sinne des 8 95 Abs. 3 Z 1 des Einkommensteuergesetzes 1988.

(Anm.: Abs. 7 aufgehoben durch BGBI. | Nr. 112/2012)

(8) Mindeststeuern der Ubertragenden Korperschaft im Sinne des8 24 Abs. 4 des Korperschaftsteuergesetzes 1988, die
bis zum Umwandlungsstichtag entstanden und noch nicht verrechnet sind, sind den Rechtsnachfolgern ab dem dem
Umwandlungsstichtag folgenden Wirtschaftsjahr in jenem AusmalR zuzurechnen, das sich aus der Hohe der Beteiligung
an der umgewandelten Korperschaft im Zeitpunkt der Eintragung des Umwandlungsbeschlusses in das Firmenbuch
ergibt. Dabei sind die Anteile abfindungsberechtigter Anteilsinhaber den Rechtsnachfolgern quotenmaRig
zuzurechnen. § 24 Abs. 4 Z 4 des Korperschaftsteuergesetzes 1988 gilt fur naturliche Personen als Rechtsnachfolger,
wenn der Betrieb nach 8 7 Abs. 1 am Ende des Jahres, fur das die Anrechnung erfolgen soll, noch vorhanden ist;
unabhangig von diesem Betriebserfordernis ist auf die Einkommensteuer, die auf VerdufBerungsgewinne gemal3 8 24
des Einkommensteuergesetzes 1988 dieses Betriebes entfallt, eine Anrechnung vorzunehmen. 8 46 Abs. 2 des

Einkommensteuergesetzes 1988 ist nicht anzuwenden.

(9) Entfallt durch die Umwandlung die Befreiung von nach dem Umwandlungsstichtag angefallenen Kapitalertragen
gemall 8 94 Z 2 oder § 94 Z 5 des Einkommensteuergesetzes 1988, gilt Folgendes:

1. Kapitalertrage im Sinne des § 94 Z 2 des Einkommensteuergesetzes 1988 gelten mit dem Tag der Anmeldung des

Umwandlungsbeschlusses zur Eintragung in das Firmenbuch als zugeflossen.

2. Bei Kapitalertragen im Sinne des § 94 Z 5 des Einkommensteuergesetzes 1988 ist eine Widerrufserklarung
innerhalb einer Woche nach dem Tag der Anmeldung des Umwandlungsbeschlusses zur Eintragung in das
Firmenbuch abzugeben. Die Widerrufserklarung ist auf den dem Umwandlungsstichtag folgenden Tag zu

beziehen.

In Kraft seit 29.12.2015 bis 31.12.9999


https://www.jusline.at/gesetz/umgrstg/paragraf/10
https://www.jusline.at/gesetz/umgrstg/paragraf/10
https://www.jusline.at/gesetz/umgrstg/paragraf/10
https://www.jusline.at/gesetz/umgrstg/paragraf/19
https://www.jusline.at/gesetz/umgrstg/paragraf/8
https://www.jusline.at/gesetz/umgrstg/paragraf/4
https://www.jusline.at/gesetz/umgrstg/paragraf/18
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2012/112
https://www.jusline.at/gesetz/umgrstg/paragraf/24
https://www.jusline.at/gesetz/umgrstg/paragraf/24
https://www.jusline.at/gesetz/umgrstg/paragraf/7
https://www.jusline.at/gesetz/umgrstg/paragraf/24

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	Art. 2 § 9 UmgrStG Rechtsnachfolger
	UmgrStG - Umgründungssteuergesetz


